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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.11.1947 

Geschäftszahl 

0189/47 

Rechtssatz 

Die Begründung eines Bescheides hat Klarheit über die tatsächlichen Annahmen der Behörde und ihre 
rechtlichen Erwägungen zu schaffen. 


